
Der Rahmen  
muss stimmen 
betriebsrente Politische Reformen der betrieblichen Alters-  
versorgung sind angekündigt. Hierbei sollen die Tarifparteien  
eine wichtige Rolle übernehmen. Eine Einschätzung der  
IG Metall zur Rolle und aktuellen Entwicklung der bAV.

VON K E R ST I N S C H M I N K E

Die betriebliche Altersversorgung 
(bAV) könnte in den nächsten Jah-
ren grundlegend reformiert werden, 
da das Ministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) das Jahr 2015 zum »Jahr der 
betrieblichen Altersversorgung« ausgerufen 
hat. Anlass für die Bundesregierung, über eine 
grundlegende Novellierung des Betriebsrenten-
gesetzes (BetrAVG) nachzudenken, sind die Pro-

bleme der Alterssicherung in Deutschland, vor 
allem die zu geringe und zudem selektive Ver-
breitung der zweiten Säule, der bAV. In diesem 
Zusammenhang will die derzeitige schwarz-rote- 
Bundesregierung ihre Ankündigungen aus dem 
Koalitionsvertrag in Bezug auf die bAV um-
setzen und die gesetzlichen Voraussetzungen 
scha�en, um eine Verbreitung der bAV gerade 
in Klein- und Mittelbetrieben zu fördern. 
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Aktuelle Diskussionen um die bAV

Das BMAS hat einen ersten Diskussionsvor-
schlag verö� entlicht, der die Einführung eines 
neuen Paragrafen 17b BetrAVG enthält. Er soll 
vor allem die Verbreitung der bAV durch die 
Sozialpartner fördern und für diese ein An-
reiz sein, verstärkt Tarifverträge zur bAV ab-
zuschließen (mehr dazu im Beitrag von Judith 
Kerschbaumer auf Seite 8 in diesem Heft).

Das vom BMAS vorgeschlagene »Sozial-
partnermodell Betriebsrente« würde einen Teil 
der Verantwortung für die Alterssicherung in 
Deutschland vom Staat auf die Tarifvertrags-
parteien verlagern. Die Sozialpartner müssen 
sich daher mit den Fragen auseinandersetzen, 
welche Rolle die bAV im Alterssicherungssys-
tem in Deutschland nach ihrer Au� assung 
übernehmen soll und kann und ob sie die 
ihnen auferlegte Verantwortung übernehmen 
können und wollen. 

Verständnis über die Rolle der bAV 
im Alterssicherungssystem

Aufgrund der Reformen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV) kann derzeit nicht 
mehr jeder und jedem Versicherten der indivi-
duelle, im Verlauf des Arbeitslebens erworbe-
ne Lebensstandard garantiert werden. Die IG 
Metall hat daher in ihrem Neuen Generatio-
nenvertrag1 dafür plädiert, dass die bAV einen 
Teilauftrag zur Lebensstandardsicherung bei 
Alter, bei Erwerbsminderung und für die Hin-
terbliebenenversorgung erhält und als zweite 
tragende Säule zu einem fl ächendeckenden 
System der Alterssicherung erweitert und so-
zialstaatlich ausgestaltet wird. Dabei stellt die 
bAV nur eine ergänzende Leistung dar – und 
ist kein Ersatz für die Lücken in der Versor-
gung der GRV.

In der heutigen Form ist die bAV allerdings 
nicht in der Lage, diesen Teilauftrag zu erfül-
len, da gegenwärtig Anwartschaften aus Be-
triebsrentensystemen höchst unterschiedlich 
und ungerecht verteilt sind. Sie sind in Groß-
betrieben öfter anzutre� en als in kleineren 
und mittleren Betrieben, Frauen haben deut-
lich weniger Leistungen zu erwarten als Män-
ner und in Ostdeutschland sind Betriebsrenten 
weitgehend unbekannt.2 Hinzu kommt eine 
Verschiebung in der Finanzierung. Die klassi-
sche arbeitgeberfi nanzierte Betriebsrente hat 
erheblich an Bedeutung verloren und weicht 

immer öfter Systemen der Mischfi nanzierung 
oder der reinen Entgeltumwandlung, die von 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
selbst zum Teil oder ganz fi nanziert werden. 

Rahmenbedingungen müssen 
verändert werden

Allerdings dürfen die Stärken der bAV nicht 
übersehen werden. Gegenüber der privaten Al-
tersversorgung liegen die Vorteile der bAV in 
den institutionellen Strukturen, den Traditio-
nen einer anteiligen (zuweilen alleinigen) Ar-
beitgeberfi nanzierung, den geringeren Kosten 
und der Möglichkeit zu internen Solidaraus-
gleichen.

Um die bAV tatsächlich zu stärken, müs-
sen aber vor allem ihre Rahmenbedingungen 
aus tarif- und sozialpolitischer sowie auch aus 
betriebsverfassungsrechtlicher Sicht verändert 
werden. Nur dann kann die bAV wirklich ver-
breitet und ihrem Teilauftrag gerecht werden, 
den sie im Alterssicherungssystem überneh-
men soll. Die Einführung eines Paragrafen 
17b BetrAVG allein greift zu kurz, da er das 
Problem der selektiven Verbreitung nur be-
dingt löst und sogar neue Probleme aufwirft. 
So besteht nach wie vor ein Verbreitungspro-
blem in den Bereichen, in denen es keine oder 
kaum Tarifverträge gibt. Paragraf 17b BetrAVG 
könnte zudem den Druck erhöhen auf beste-
hende Versorgungssysteme mit einem hohen 
Leistungs- und Sicherungsniveau für die Be-
schäftigten. Solche Systeme müssen geschützt 
werden.

1  IG-Metall-Vorstand (Hrsg.), »Für einen neuen Generationen-
vertrag«, Memorandum der IG Metall für eine solidarische 
Alterssicherung, Beschluss des IG-Metall-Vorstandes vom 
21. April 2009.

2  IG-Metall-Vorstand (Hrsg.), »Für einen neuen Generationen-
vertrag«, Memorandum der IG Metall für eine solidarische 
Alterssicherung, Seite 8 f.

darum geht es

1. Die Verbreitung der 
bAV und ihre Ausgestal-
tung zu einer sozial-
staatlich tragfähigen 
zweiten Säule der 
Alters sicherung bedürfen 
mehr als einer gesetzlich 
privilegierten Möglichkeit 
für die Sozialpartner, die 
tari� iche Finanzierung 
der bAV zu regeln.

2. Der Sozialstaat darf 
nicht seine Verantwor-
tung für die Alterssiche-
rung auf die Schultern der 
Sozialpartner verlagern. 

3. Eine Verbreitung der 
bAV funktioniert nur, 
wenn die tari� ichen, 
sozialpolitischen und 
betriebsverfassungs-
rechtlichen Rahmen-
bedingungen der bAV 
auch stimmen.

Demogra� e-Tarif verträge 
werden auch zum Au� au 
der bAV verwendet.
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Tarifpolitischer Zustand und  
künftige Möglichkeiten

In der Vergangenheit haben sich die tarifli-
chen Regelungen in den Branchen der IG 
Metall größtenteils auf Altersvermögenswirk-
same Leistungen und Entgeltumwandlung 
beschränkt. Mit Einführung dieser Tarifver-
träge im Jahre 2006 wurde parallel auch ein 
gemeinsames Versorgungswerk der Tarifver-
tragsparteien in der Metall- und Elektroindus-
trie gegründet. Demografie-Tarifverträge in der 
Stahlindustrie und im Kraftfahrzeuggewerbe 
ermöglichen es den Betriebsparteien seit eini-
gen Jahren, tariflich vereinbarte Summen un-
ter anderem auch für den Aufbau von bAV zu 
verwenden. 

In der IG Metall wird darüber debattiert, 
die bAV tarifpolitisch stärker in das Zentrum 
zu rücken und vor allem für eine flächen-
deckende Anwendung zu sorgen, damit Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ein akzepta-
bles Sicherungsniveau einer kapitalgedeckten 
Altersversorgung erhalten können. Der Hand-
lungsauftrag für die IG Metall wird getragen 
von einer Beschäftigtenbefragung.3 Darin sagen 
90 Prozent aller Befragten, dass sie eine zusätz-
liche arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge für 
wichtig und sogar für sehr wichtig halten.

Für eine tarifpolitische Ausweitung der bAV 
spricht vor allem, dass sie die Arbeitgeber finan-
ziell stärker in die Alterssicherung einbezieht 
und aufgrund ihres kollektiven Charakters die 
Kostenstruktur und Rentabilität verbessern 
kann. Notwendig ist aber eine gesetzliche und 
tarifvertraglich geregelte Flächenwirkung, da 
ansonsten  – wie bisher  – große Teile der Ar-
beitnehmerschaft ohne einen Anspruch auf 
eine Betriebsrente bleiben. 

Aus diesem Grund ist ein verpflichtender 
Beitrag der Arbeitgeber in Form eines Ange-
botsobligatoriums notwendig, das auch eine 
ausreichende finanzielle Beteiligung der Ar-
beitgeber umfasst. Bei der Umsetzung dieses 
Angebotsobligatoriums sollten tarifliche Lö-
sungen Vorrang haben, zum Beispiel über ta-
rifliche Einrichtungen und Versorgungswerke.

Sozialpolitische  
Gestaltungsmöglichkeiten

 } Absicherung aller biometrischen  
Risiken in der bAV

Wesentlicher Charakter der bAV war und ist 
die Absicherung der allgemeinen Lebensrisi-
ken Alter, Invalidität und Hinterbliebenenver-
sorgung. Eine sozialstaatlich gestaltete bAV 

3 IG Metall-Vorstand (Hrsg.), Beschäftigtenbefragung  
Analyse der Ergebnisse (2013), S. 79 f.

Wichtig ist, dass Betriebs-
räte bei der bAV stärker 
mitbestimmen können.
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muss daher alle drei biometrischen Risiken 
ausreichend absichern. Die Möglichkeit der 
Abwahl biometrischer Ereignisse sollte mög-
lichst reduziert werden, da es besonders für 
jüngere Generationen wichtig ist, neben der 
Absicherung in der ersten Säule einen ent-

sprechenden Schutz  – beispielsweise für den 
Fall der Erwerbsminderung – auch in der bAV 
abgesichert zu wissen. Gerade bei der Absi-
cherung aller biometrischen Risiken kann der 
Vorteil des Solidarausgleichs innerhalb der 
Kollektive in der bAV genutzt werden.

 } Beitragssatz in der Kranken- und Pflege-
versicherung auf Betriebsrenten

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV-Moder-
nisierungsgesetz) im Jahre 2004 wurde eine 
volle Beitragspflicht für gesetzlich Versicherte 
auf Betriebsrenten in der Kranken- und Pfle-
geversicherung eingeführt. Damit werden Leis-
tungen aus der bAV, einschließlich derjenigen 
aus Entgeltumwandlung, bei den Beitragslas-
ten deutlich schlechter gestellt als jede ande-
re Einkommensform. Dies führt dazu, dass 
die Verbreitung sowie der Wirkungsgrad der 
bAV empfindlich beeinträchtigt werden. Die 
Rückkehr zur Erhebung nur eines halben Bei-
tragssatzes auf Betriebsrenten wäre sicherlich 
angemessen und ein wirksames Mittel zur stär-
keren Verbreitung der bAV.

 } Riester-Förderung in der bAV  
nutzbar machen

Die Riester-Förderung in der bAV findet der-
zeit kaum statt. Der Grund hierfür liegt in 
der unterschiedlichen Behandlung der Be-

triebsrente in der Kranken- und Pflegeversi-
cherung im Verhältnis zur Rente aus privaten 
Riester-Verträgen. Leistungen aus dem betrieb-
lichen Riester-Vertrag, die ebenfalls wie pri-
vate Riester-Verträge aus dem Netto-Entgelt 
finanziert wurden, unterliegen der einseitigen, 
vollen Verbeitragung in der gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung. Dagegen sind 
Leistungen aus privaten Riester-Verträgen so-
zialabgabenfrei. Somit hebelt der Gesetzgeber 
die Argumente des Kostenvorteils und der E�-
zienz der bAV aus.

Für Geringverdiener mit Familien muss 
die Möglichkeit gescha�en werden, die Ries-
ter-Förderung in Kollektivverträgen mit besse-
ren Konditionen innerhalb der bAV zu nutzen. 
Daher ist eine Gleichbehandlung der Renten-
arten – ohne institutionellen Bezug – bei der 
Riester-Förderung nötig.

 } Anrechnung der Betriebsrente  
auf die Grundsicherung

Das sinkende Rentenniveau macht die ergän-
zende Versorgung über eine bAV notwendiger 
denn je. Die Mechanismen der Grundsiche-
rung stehen jedoch im eklatanten Widerspruch 
zur bAV. Wegen der Anrechnung von Betriebs-
renten auf die Grundsicherung im Alter wird 
nicht nur die Rentenleistung aus der bAV ent-
wertet, sondern auch das eigentliche Ziel ver-
fehlt, Altersarmut zu verhindern. 

Um Ungerechtigkeit bei den Leistungen 
aus der ersten Säule der Alterssicherung zu 
vermeiden, sollten sämtliche Versorgungs-
ansprüche, die der Versorgungsempfänger 
auch mit eigenen Beiträgen mitfinanziert hat, 
die Grundsicherung nicht mindern. Eine Al-
ternative zur völligen Anrechnungsfreiheit von 
Betriebsrenten könnte die Berücksichtigung 
der bereits in verschiedenen Gesetzen privile-
gierten Stellung der Tarifvertragsparteien auch 
bei der Grundsicherung im Alter sein – zumin-
dest für anrechnungsfreie, kollektiv aus Tarif-
verträgen vereinbarte Leistungen.

 } Staatliche Zulagenförderung für die bAV

Eine stärkere Verbreitung der bAV sowie ein 
höherer Grad der Alterssicherung könnte mit 
einer staatlichen Zulage – gerade für Gering-
verdiener – erreicht werden. 

Die bisherige Förderung über die Befreiung 
der Beiträge von Steuern und Sozialversiche-

90%
der Befragten gaben an,  

dass eine zusätzliche arbeitgeber�nanzierte  
Altersvorsorge wichtig ist. 

I G M E TA L L-B E S C H Ä F T I GT E N B E F R AGU N G
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rungsabgaben wirkt sich gerade für Beschäf-
tigte mit geringerem Einkommen kaum bis gar 
nicht aus. Eine steuerliche Zulagenförderung, 
die sich speziell an diese Beschäftigtengruppe 
wendet, hätte einen größeren Versorgungse�ekt 
aufgrund kollektiver Strukturvorteile und eines 
dadurch steigenden Verbreitungsgrads der bAV. 
So käme die staatliche Förderung tatsächlich 
dort an, wo sie am dringendsten benötigt wird. 

 } Betriebsverfassungsrechtliche  
Gestaltungsmöglichkeiten 

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsver-
fassungsgesetzes bei der bAV sind nach heuti-
ger Gesetzeslage nur unzureichend und nicht 
mehr zeitgemäß. Wegen des starken Arbeit-
nehmeranteils an der Finanzierung und des 
hohen Stellenwerts der bAV als ergänzende 

Alterssicherung können und müssen Betriebs-
räte stärkere Mitbestimmungsrechte nutzen. 

Im Hinblick auf das von der Bundesregie-
rung derzeit ins Spiel gebrachte »Sozialpart-
nermodell Betriebsrente« gewinnt diese Forde-
rung besonders an Bedeutung, da Tarifverträge 
bewusst häufig nur einen bestimmten Rahmen 
vorgeben, der auf der betrieblichen Ebene für 
jedes Unternehmen und jede Belegschaft kon-
kret gestaltet werden kann. Hierfür bedarf es 
aber starker eigener Rechte des Betriebsrats.

Gerade bei der Entgeltumwandlung muss 
es ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht für 
Betriebsräte bei der Auswahl des Durchfüh-
rungsweges und des Anbieters der bAV geben, 
ebenso beim Auslagern von Pensionsverpflich-

tungen aus dem Unternehmen. Da hier Gelder 
der Beschäftigten in die bAV einfließen, ist 
nicht mehr nachzuvollziehen, warum gerade 
die wichtigsten Kriterien für die E�ektivität 
und Akzeptanz der bAV ohne Arbeitnehmer-
vertretung festgelegt werden. 

Außerdem sollte der Arbeitgeber verpflich-
tet sein, bei Anpassungen von Anwartschaf-
ten und Betriebsrenten mit dem Betriebsrat 
zu verhandeln. Denn nach der derzeitigen 
Gesetzes- und Rechtsprechungslage kann ein 
Wertverlust von Steigerungsbeträgen oder Be-
triebsrenten individuell nur sehr schwer oder 
gar nicht verhindert werden. Solche Verhand-
lungen stärken die betriebliche Organisation 
der bAV – und es würde klargestellt, dass die 
Zusage einer bAV arbeitsrechtlich der betrieb-
lichen Sphäre zugeordnet ist und dieser Bezug 
nicht wegen des Beginns der Leistungsphase 
aufgehoben wird. Der Betriebsrat muss eine 
Regelungsbefugnis auch für Betriebsrentnerin-
nen und -rentner erhalten – zumindest in Be-
zug auf die jeweiligen Anpassungen. Vor allem 
aber muss dem Betriebsrat ein Anspruch auf 
eigene fachkompetente Berater in der bAV  – 
über die Möglichkeiten des Paragrafen 80 Ab-
satz 3 BetrAVG hinaus – zugestanden werden. 

Sozialpartnermodell Betriebsrente  
reicht nicht aus

Eine Verbreitung der bAV und ihr Ausbau zu 
einer sozialstaatlich tragfähigen zweiten Säule 
der Alterssicherung bedürfen mehr als einer 
gesetzlich privilegierten Möglichkeit für die 
Sozialpartner, die Finanzierung der bAV tarif-
lich zu regeln und gleichzeitig auch die Verant-
wortung für deren tatsächliche Leistungsfähig-
keit zu übernehmen. Der Sozialstaat darf seine 
Verantwortung für die lebensstandardsichern-
de Alterssicherung nicht auf die Schultern der 
Sozialpartner verlagern. Was die bAV leisten 
kann und was die Sozialpartner für deren Ver-
breitung tun können, hängt entscheidend von 
den tariflichen, sozialpolitischen und betriebs-
verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
der bAV ab, die der Gesetzgeber zu regeln 
hat – ein »Sozialpartnermodell Betriebsrente« 
allein reicht nicht aus! v

Kerstin Schminke, Politische  
Sekretärin, IG Metall-Vorstand,  
FB Sozialpolitik/Ressort Arbeits- 
und Sozialrecht/bAV

»Eine stärkere  
Verbreitung der bAV  

sowie ein höherer 
Grad der Alterssiche-
rung könnte mit einer 

staatlichen Zulage  
erreicht werden.«

K E R ST I N S C H M I N K E
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graf 2a BetrAVG-E), zur Abfindbarkeit von 
Anwartschaften bei grenzüberschreitenden 
Tatbeständen (Paragraf 3 Absatz 2 Satz 3 
BetrAVG-E) sowie zu den Auskunftsrechten 
(Paragraf 4a BetrAVG-E) darf also auch durch 
Tarifvertrag nicht zum Nachteil des Arbeit-
nehmers abgewichen werden.

Verbesserungen für Arbeitnehmer –  
erhöhte Belastungen für Arbeitgeber

Die Umsetzung der Richtlinie führt zu einer 
Reihe von Anpassungen des BetrAVG, die die 
Rechtsstellung der Versorgungsberechtigten 
tendenziell verbessern, für den Arbeitgeber hin-
gegen erhöhte Belastungen mit sich bringen. 

Die für die Praxis wichtigste Änderung 
dürften die reduzierten Anforderungen an die 
gesetzliche Unverfallbarkeit für Anwartschaf-
ten vorzeitig ausscheidender Arbeitnehmer im 
Bereich arbeitgeberfinanzierter Zusagen sein. 
Die zweite markante Neuerung ist die Pflicht 
zur Dynamisierung gesetzlich unverfallbarer 
Anwartschaften. Allerdings wird sie in der Pra-
xis nur bei einigen Zusagegestaltungen Ände-
rungsbedarf erzeugen.

Die Neufassung der Auskunftsrechte 
schließlich wird zu Änderungen von einigem 
Gewicht bei den Arbeitgebern führen.

Handlungsempfehlung

Vor diesem Hintergrund ist Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern zu empfehlen, sich mit den 
(geplanten) Änderungen gründlich ausein-
anderzusetzen und frühzeitig zu prüfen, ob 
und inwieweit Anpassungen der bestehenden 
und/oder künftig zu erteilenden Versorgungs-
zusagen sowie der bAV-Verwaltungsprozesse 
erforderlich sind. Das Inkrafttreten des Geset-
zes zum 1. Januar 2018 sollte ihnen dafür ge-
nug Zeit geben. Im Übrigen bleibt zu ho�en, 
dass der Gesetzgeber die noch bestehenden  
Unklarheiten des Entwurfs rechtzeitig besei-
tigen wird. v

Prof. Dr. Mathias Ulbrich  
lehrt Wirtschaftsprivatrecht  
und Arbeitsrecht an der  
FH Schmalkalden. 
 

Er ist Of Counsel für bAV bei Bach Langheid  
Dallmayr Rechtsanwälte Partnerschafts-
gesellschaft mbB.
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Eingetragener Verein (e.V.) 

Amtsgericht Stuttgart, Vereinsregister VR 6771 

Zugelassener Rentenberater

Rechtsdienstleistungsregister Landgericht Stuttgart 371a - 1151

USt-IdNr. DE 236 111 436

_Unterstützungs- und Vorsorgewerk für den Dienstleistungsbereich e.V. 

Der Verein  mit Sitz in Stuttgart ist eine von Mitgliedern getra-

gene Organisation. Wir nehmen Stellung zu sozialpolitischen 

Fragen, insbesondere der Alterssicherung und Vorsorge, neh-

men als Sachverständige an Tagungen von Unternehmen, 

Gewerkschaften und Fachverbänden teil und erarbeiten und 

p� egen arbeitsrechtliche Regelungswerke für die betriebliche 

Altersvorsorge.

Wir richten betriebliche und überbetriebliche Versorgungs-

werke gemeinsam mit den Betriebsparteien ein und begleiten 

deren betriebliche Umsetzung. Dabei stützen wir uns auf lang-

jährige Erfahrung und praxisbewährte Konzepte.

Mit der rückgedeckten u.di Unterstützungskasse e. V. bieten 

wir für den Durchführungsweg „Unterstützungskasse“ einen 

sicheren Weg für Trägerunternehmen und Arbeitnehmer zum 

Aufbau der betrieblichen Altersversorgung.

Haben wir mit diesem 

Artikel Ihr Interesse 

geweckt? 

Dann können Sie gerne 

ein Druckexemplar des 

kompletten AiB-Extra 

bei uns anfordern!

www.u-di.de

Industriestraße 24
70565 Stuttgart 
fon  0711 - 781 38 15
fax  0711 - 781 38 23
mail: stuttgart@u-di.de
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